
 

 

 

 

 

 

 

 

Kursinformationen  

100-Stunden-Fortführende-Yoga-Ausbildung [EN] 

Allgemeine Informationen: 

 

Unser englischsprachiges Yoga-Ausbildungsprogramm entspricht höchsten 

Qualitätsstandards. Es wurde konzipiert, um international angewendet werden zu können 

und Interessierten den Zugang zur yogischen Philosophie und Praxis in englischer Sprache zu 

ermöglichen. Bei Bedarf bieten wir zudem Unterstützung auf Deutsch an. 

Dieses Training wird von Clemens Biedrawa geleitet, einem sehr erfahrenen Yogalehrer, 

Autor und Gründer von Matsya Yoga. Clemens Biedrawa ist ein zertifizierter Trainer für 

Erwachsene [60 ECTS (wba)] sowie Yoga Alliance Lead Trainer E-RYT-500. 

 

 

 

 

Ziel 

1.1 Professionelle Qualifikation 

Das Hauptziel unserer 100h Yogalehrer:innen-Ausbildung besteht darin, eine Fortführende 

Ausbildung anzubieten die eine Erweiterung der Grundlegenden 200h Ausbildung darstellt. 

Dabei steht im Vordergrund, die Philosophie des Tantra (Kashmir- Shivaismus) und des alten 

Kundalini Yoga kennenzulernen. Dieser Beruf ist einzigartig und erfordert besondere 

Qualifikationen. Unsere Ausbildung legt daher großen Wert darauf, eine Verbindung 

zwischen Theorie und Praxis herzustellen. 

1.2 Solide philosophische Basis 
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Ein fundiertes Verständnis der Philosophie und des Pfades des Yoga sind die Grundlage, um 

selbstsicher unterrichten zu können. Es ist unser Anliegen, dass du die klassischen Yogatexte 

nicht nur kennst, sondern sie auch verstehen und interpretieren kannst. Dadurch wirst du  

in der Lage sein, sicher durch die vielschichtigen Dimensionen des yogischen Denkens und 

Bewusstseins zu navigieren – ein unschätzbarer Mehrwert für deine persönliche 

Entwicklung. 

 

Organisatorisches: Zeitpläne und Ort 

2.1 Termine und Veranstaltungsort 

Die Ausbildung wird in unserem Studio in der Florianigasse 16, 1080 Wien, durchgeführt. 

Aktuelle Trainingsdaten können jederzeit auf unserer Website eingesehen werden.  

Unser Intensivtraining erstreckt sich über 7 Tage, beginnend an einem Montag und endend 

an einem Freitag. Es empfiehlt sich das Training mit einem individuellen Stundenplan über 

einen längeren Zeitraum zu strecken z.b. 14 Tage. Ein beispielhafter Tagesablauf im Training 

gestaltet sich wie folgt: 

Montag bis Freitag:     

08:00 Morgen Sadhana     

09:00 Frühstück     

09:30 Theorie       

12:30 Mittagsklasse      

13:30 Mittagspause     

14:00 Theorie  

16:00 Nachmittagspause 

17:30 - 21:00 Abendklassen 

 

2.2 Individuell anpassbarer Einstieg: 

Unsere 100-stündige Yogalehrer:innen-Ausbildung ist darauf ausgerichtet, den individuellen 

Bedürfnissen unserer Studierenden gerecht zu werden, sei es aufgrund beruflicher oder 

familiärer Verpflichtungen. Mit flexiblen Einstiegsmöglichkeiten bieten wir dir die Freiheit, 

den Beginn deiner Ausbildung optimal zu planen. Obwohl das Training idealerweise 

innerhalb eines Jahres abgeschlossen wird, bieten wir auch Intensivvarianten an. Dieser 

Ansatz ermöglicht es den Teilnehmenden, sich schrittweise und in ihrem eigenen Tempo in 

die Materie zu vertiefen, bis alle Kursinhalte gemeistert sind. Dadurch gewährleisten wir, 

dass die Ausbildung genau auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten ist, ohne 

Abstriche bei der Qualität zu machen. 



 

2.3 Intensivtraining: 

In regelmäßigen Abständen von etwa vier Monaten bieten wir die Option, die 100-stündige 

Yogalehrer:innen-Ausbildung innerhalb von 7 Tagen intensiv zu durchlaufen. Dieses Format 

eignet sich insbesondere für jene, die nur eine begrenzte Zeit in Wien verbringen können 

oder die Ausbildung während einer Urlaubszeit abschließen möchten. Allerdings empfehlen 

wir, sich mehr Zeit zu lassen, um das Gelernte tiefer verinnerlichen zu können. Im Falle eines 

sieben tägigen Trainings müssen Teile des Curriculums auch in Abwesenheit des Lead 

Trainers gemacht werden. Das ist konform mit Yogaalliance, da nur ein Teil in Präsenz sein 

muss.  

Für Interessierte am Intensivtraining besteht zudem die Möglichkeit, eine Unterkunft direkt 

in unserem Studio in der Florianigasse 16, 1080 Wien zu beziehen. 

 

Qualitätssicherung 

3.1 Praxisorientierte Unterrichtseinheiten: 

Das Herzstück unserer Ausbildung besteht darin, den Studierenden echte 

Unterrichtserfahrungen zu bieten. Sie erhalten die Chance, während der Ausbildung 

selbstständig mindestens zwei Yogaklassen zu leiten. Diese praktische Erfahrung versorgt Sie 

mit wertvollem Feedback, das Ihnen hilft, Ihre Fähigkeiten und Bereiche, in denen Sie 

wachsen können, zu erkennen. Unsere erfahrener Haupttrainer steht Ihnen dabei zur Seite 

und gibt Ihnen sowohl konstruktive Kritik als auch Anerkennung Ihrer besonderen 

Fähigkeiten. Uns liegt am Herzen, dass Sie Ihre Passion und Ihre Stärken erkennen und 

ausleben, denn dies führt zu herausragender Arbeit. 

3.2 Prüfungen und Abschluss 

Regelmäßige, kurze Tests am Ende jeder Woche helfen dir, dein erworbenes Wissen zu 

vertiefen und deine Lernerfahrungen zu reflektieren. Das Formulieren und Ausdrücken des 

Gelernten festigt das Wissen in deinem Bewusstsein und fördert ein tieferes Verständnis des 

Stoffes. 

Für einen erfolgreichen Abschluss der Ausbildung müssen drei Bedingungen erfüllt sein: 

1. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin muss zu mehr als 90 Prozent der 

Unterrichtszeit anwesend sein. Ausnahmen müssen gesondert besprochen werden. 

2. Die wöchentlichen Tests müssen vom Teilnehmer oder von der Teilnehmerin 

abgegeben werden. 

Sollte es nicht möglich sein, die Anforderungen innerhalb der vorgegebenen Zeit zu erfüllen, 

kann dies nach Absprache zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos nachgeholt werden. 

 



3.3 Teilnahmevoraussetzungen: 

Für die 100h-Ausbildung ist das vollständige Ausfüllen, Unterschreiben und Zurücksenden 

des Anmeldeformulars erforderlich. Es gibt keine gesundheitlichen oder technischen 

Anforderungen. Im Yoga sind eine ehrliche Motivation und die Offenheit zum Lernen die 

wahren Voraussetzungen. 

 

 

Kosten und Materialien 

4.1 Kursgebühren: 

Es gibt einen festgelegten Betrag von 500 Euro. Diese Gebühr deckt sämtliche Leistungen 

ab: von den Schulungsmaterialien über die Unterkunft (falls benötigt) bis hin zu den Yoga-

Einheiten, Prüfungen und der abschließenden Zertifikation. Dieser Preis gilt unabhängig 

davon, ob Sie das Intensivtraining oder die individuelle Terminplanung wählen. 

4.2 Schulungsmaterial: 

Die Kosten für das Schulungsmaterial sind bereits in der Kursgebühr enthalten. Falls du 

jedoch Interesse daran hast, das Material separat zu erwerben, sei es zur Vorbereitung oder 

zur individuellen Vertiefung, hier wären die Links zu allen drei Teilen: 

https://www.amazon.de/dp/B0CGL2SNY8 

https://www.amazon.de/dp/B0CGL5YRCW 

https://www.amazon.de/dp/B0CGL5XT9M 
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Übersicht Lehrplan der  

100-Stunden fortführenden Yoga-Ausbildung 

Das 100-stündige fortführende Yoga-Training besteht aus einem zusätzlichen Modul 5, die 

Präsenzeinheiten dieses Moduls umfassen eine Woche von Montag bis Freitag (Hier ist 

Selbst-Studium nicht miteinbegriffen) Diese Woche deckt, gemeinsam mit Selbst-Studium 

und Prüfungsvorbereitung ein Unterrichtsvolumen von 100 Stunden ab.  

Exemplarischer Stundenplan: 

Montag bis Freitag:     

08:00 Praxis Morgen Sadhana     

09:00 Frühstück     

09:30 Theorie       

12:30 Praxis Mittagsklasse      

13:30 Mittagspause     

14:00 Theorie  

16:00 Nachmittagspause 

17:30 - 21:00 Praxis Abendklassen 

 

Bei Bedarf geben wir uns Mühe den Syllabus individuell auf die Bedürfnisse unserer 

Teilnehmer:innen anzupassen, wie auch hier: 

 

5. Modul - Tantra-Philosophie, Meditation, Shiva Sutras und Vijnana Bhairava Tantra -100 h 

Das finale Modul führt in die Tiefe der tantrischen Philosophie und Meditation. Wir lesen 

und rezitieren die Kundalini Stavah, Devi Mahatmya und die Siva Sutras. Wir erkunden die 

Vijnana Bhairava Tantra, um die Kunst der tantrischen Meditation zu verstehen und zu 

praktizieren. Diese Form der Meditation zielt darauf ab, alle möglichen Erfahrungen als 

Fahrzeug für die eine höchste Erfahrung zu nutzen. Wir laden euch ein, uns auf dieser Reise 

zu begleiten. Wir erkunden ebenso die Devi Mahatmya und ihre mystische Bedeutung. 

 

Weitere Informationen 

5.1 Die Richtlinien von Matsya Yoga können hier eingesehen werden - 

https://www.yogamatsya.com/uploads/CiyTxtu2/All_policies_Matsya.pdf 

 

 

        

________________________________________________________________________ 

Clemens Biedrawa - Course Management,  

https://www.yogamatsya.com/uploads/CiyTxtu2/All_policies_Matsya.pdf


 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Stand 13.02.2024 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des eingetragenen Vereins: Matsya Yoga, ZVR 1919606477. 

1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Dienstleistungen von Matsya Yoga, ZVR 

1919606477, für offene Einheiten und Kurse, veröffentlicht in Form eines Stundenplans sowie Workshops. Mit 

dem Erwerb eines Blocks/ Zeitkarte für offene Einheiten, sowie Anmeldung und Bezahlung für einen Kurs / 

Workshop, der zur Nutzung einer der genannten Dienstleistungen berechtigt, akzeptiert der/die Teilnehmer*in 

die nachstehenden Geschäftsbedingungen. Als „offene Einheiten“ gelten alle im Stundenplan angeführten 

Einheiten. 

2. Nutzungsrecht 

a) Mit dem Erwerb eines Blocks/ Zeitkarte für offene Einheiten sowie Anmeldung und Bezahlung für einen Kurs 

/ Workshop ist der/die Teilnehmer*in berechtigt, die Räumlichkeiten des Matsya Studios zu den angebotenen 

Kurszeiten laut Stundenplan bzw. für die Dauer eines Workshops zu nutzen. Der/die Teilnehmer*in ist 

berechtigt, jeweils 20 Minuten vor sowie 20 Minuten nach Beendigung der Einheiten/Workshops die 

Räumlichkeiten des Matsya Studios zum Umziehen und (kurzen) Duschen zu nutzen. Der/Die Teilnehmer*in ist 

verpflichtet sich auf Anfrage des Personals des Matsya Studios auszuweisen. Widrigenfalls kann ihm/ihr die 

Nutzung untersagt werden. 

b) Dem/der Teilnehmer*in stehen grundsätzlich alle Leistungen des Matsya Studios offen. Ein Rechtsanspruch 

auf die Inanspruchnahme von Leistungen besteht jedoch nicht. Für Workshops, Kurse und offene Yogaklassen 

gelten begrenzte Teilnehmerzahlen. Sofern für bestimmte Leistungen besondere persönliche Bedingungen 

vorausgesetzt sind, müssen diese von dem/der Teilnehmer*in erfüllt werden. Sollten diese Bedingungen nicht 

erfüllt werden, so besteht keine Verpflichtung zur Leistungserbringung durch den Matsya Yoga und seine 

Lehrer. 

c) Der/die Teilnehmer*in hat sich in den Räumlichkeiten des Studios stets so zu verhalten, dass es zu keiner 

Störung des Ablaufes der Einheiten/Kurse/Workshops kommt, die Einrichtung des Studios pfleglich behandelt 

wird und es zu keiner Beeinträchtigung der anderen Teilnehmer*innen kommt. Während einer Einheit ist 

absolute Ruhe einzuhalten und jegliche Störung, auch durch Geräte, zu vermeiden. Der/Die Teilnehmer*in hat 

sich an diese Regeln, und im Interesse aller Teilnehmer*innen an präzisierende Weisungen der 

Mitarbeiter*innen von dem Matsya Yoga zu halten. Die Hausordnung ist zu beachten. 

d) Matsya Yoga und seine Mitarbeiter sind berechtigt, bei einem groben Verstoß gegen eine Hausordnung, 

gegen die Anstandsregeln, sowie bei Tätlichkeiten, Bedrohungen, Beleidigungen, sexuelle Belästigungen, 

Diebstahl oder bei einem groben Verstoß gegen die allgemeinen Hygienevorschriften, dem Mitglied fristlos zu 

kündigen. In diesem Fall wird der schon gezahlte Beitrag nicht zurückerstattet. Schadensersatzansprüche 

bleiben hiervon unberührt. 

3. Vertragsarten und Konditionen 

a) Vertragsarten 

I. Blöcke/Zeitkarten: 

Der/Die Teilnehmer*in kann aus den nachfolgenden Blöcken/Zeitkarten wählen: 

Einzeleinheit: Berechtigt zur einmaligen Teilnahme an einer einzelnen Yoga Unterrichtseinheit 



10er-Block: Berechtigt zur Teilnahme an 10 offenen Einheiten aus dem Stundenplan, gültig für den Zeitraum 

von 12 Monaten, ab dem Tag der ersten Nutzung. Eine Gutschrift für nicht konsumierte Einheiten ist nicht 

möglich. 

Ausbildungspass: Berechtigt zur Teilnahme an unseren Yogalehrer:innen Ausbildungen innerhalb eines Jahres 

ab Kauf. 

II. Kurs-Teilnahmen: 

Als Kurs-Teilnahme gilt die Teilnahme an den, für einen Zeitraum mit Tag und genauer Uhrzeit, spezifizierten 

Kurseinheiten laut Webseite. Diese Kurse bestehen aus aufeinander aufbauenden Einheiten. Versäumte 

Einheiten eines Kurses können nicht nachgeholt werden. 

III. Ausbildungs/Workshop-Teilnahmen: 

Als Workshop-Teilnahme gilt die Teilnahme an den, für diesen Workshop mit Tag und genauer Uhrzeit, 

spezifizierten Einheiten laut Webseite. Versäumte Einheiten können nicht nachgeholt werden. 

Die Nichtnutzung des Angebots von dem Verein Matsya Yoga und seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

aus in der Sphäre des/der Teilnehmer*in liegenden Gründen, berechtigt den/die Teilnehmer*in nicht zur 

Reduktion oder Rückforderung seiner/ihrer Zahlung und auch nicht zum Ersatz- Besuch eines anderen 

Ausbildung/Kurses/Workshops. 

Die genannten Blöcke und Karten können nicht verlängert oder in bar abgelöst werden. Blöcke und Karten für 

Yogaklassen sind nicht übertragbar. Das Nutzungsrecht ist nur im Falle einer Anmeldung für einen Kurs oder 

Workshop übertragbar, jedoch nicht nach Beginn desselben. 

b) Preise und Zahlung: 

Die Preise sind an der Rezeption des Matsya Studios sowie auf der Webseite von Matsya Yoga ausgeschrieben 

und verstehen sich als Endverbraucherpreis, Matsya Yoga ist Umsatzsteuerbefreit. 

Die Zahlung erfolgt beim Kauf des jeweiligen Produktes, entweder in bar oder per Überweisung. Die Nicht- 

Inanspruchnahme der Leistungen von Verein Matsya Yoga und seinen Mitarbeiter:innen berechtigt nicht zu 

Abzügen. Zahlungsverzug tritt ein, sollte die Forderung nicht innerhalb einer gesetzten Frist beglichen werden. 

Etwaige Bearbeitungsgebühren und gerichtliche Mahngebühren trägt der/die Teilnehmer*in in vollem 

Umfang. Im Falle des Zahlungsverzugs ist der Verein Matsya Yoga darüber hinaus berechtigt, den Vertrag 

fristlos zu kündigen. 

c) Gültigkeit und Unterbrechung von Zeitkarten und Blöcken: 

Jeder Block bzw. Zeitkarte beginnt mit Inanspruchnahme der ersten Einheit und endet mit Ablauf der 

jeweiligen Gültigkeitsdauer. 

Die Gültigkeitsdauer kann unterbrochen bzw. verlängert werden, wenn ein wesentlicher Grund vorliegt. Als 

wesentlicher Grund gilt gesundheitliche Beeinträchtigung für mindestens 6 Wochen oder ein 

Auslandsaufenthalt für mehr als zwei Monate. Die gesundheitliche Beeinträchtigung ist mit ärztlichem Attest, 

nachzuweisen, das bestätigt, dass aus ärztlicher Sicht keinerlei Yoga Übungen (=Asana oder Pranayama oder 

Meditation) gemacht werden dürfen. 

Unterbrechung und Verlängerung der Gültigkeitsdauer ist nur möglich, wenn diese mindestens einen Tag vor 

Beginn der Unterbrechung bzw. Ablauf der Gültigkeit, schriftlich vereinbart wurde. Nach Beginn der 

Unterbrechung bzw. Ablauf der Gültigkeit kann ein/e Block/Zeitkarte ausnahmslos nicht mehr verlängert 

werden. 

d) Begrenzte Teilnehmerzahl/Stundenplanänderungen: 

Die Räume des Matsya Studios haben eine begrenzte Teilnehmerkapazität. Bei hoher Teilnehmerzahl kann ein 

Platz in einer bestimmten Yoga Einheit daher nicht garantiert werden. Der/die Teilnehmer*in ist angehalten 



pünktlich vor jeder Einheit zu erscheinen. Die Teilnehmer*innen werden in der Reihenfolge ihrer Anmeldung 

bei der Rezeption berücksichtigt. 

Kurzfristige Absagen von Yoga Einheiten aus besonderem Anlass berechtigen den/die Teilnehmer*in nicht zu 

einem Preisnachlass oder zu einer Kündigung, sofern der Stundenplan des Matsya Studios im Wesentlichen 

eingehalten wird und damit der/die Teilnehmer*in die Möglichkeit hat, auf andere offene Yoga Einheiten 

auszuweichen. Gleiches gilt bezüglich der Änderung eines Stundenplans, die im allgemeinen Ermessen von 

Matsya erfolgt. In den Sommermonaten ist der Stundenplan aufgrund der eingeschränkten Teilnehmerzahl 

eventuell eingeschränkt. 

4. Rückerstattungsrichtlinien 

Verweigerung der Zulassung. - Einem Bewerber oder einer Bewerberin, dem oder der die Zulassung zum 

Programm verweigert wird, steht eine volle Rückerstattung des gesamten von dieser Person gezahlten Geldes 

zu. 

Stornierung nach sieben Tagen, aber vor Beginn des Programms. - Ein Bewerber oder eine Bewerberin, der 

oder die innerhalb von sieben (7) Werktagen nach Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages eine schriftliche 

Stornierung einreicht, jedoch bevor das Programm beginnt, hat Anspruch auf Rückerstattung des gesamten 

gezahlten Geldes. Die Rückerstattung wird innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt der Stornierung 

ausgezahlt. 

Rückerstattung nach Beginn des Programms. - Nach dem Startdatum des Programms gibt es keine 

Rückerstattungen. Wenn der Bewerber oder die Bewerberin aus irgendeinem Grund nach Beginn des 

Programms zurücktritt, ist diese Person für die Studiengebühren verantwortlich, unabhängig von den bis dato 

geleisteten Teilzahlungen. 

5. Haftung von dem Verein Matsya Yoga  

Der/Die Teilnehmer*in wird darauf hingewiesen, dass es in den Räumlichkeiten von Matsya Yoga keine 

verschließbaren Spinde gibt. Mitgebrachte Gegenstände sind in der Umkleidekabine unbeaufsichtigt. Allenfalls 

mitgebrachte Wertsachen sind in den Kursraum mitzunehmen und elektronische Geräte auszuschalten. Soweit 

nicht eine Beteiligung von Mitarbeiter*innen von dem Verein Matsya Yoga nachgewiesen wird, wird eine 

Haftung im Falle des Verlustes von mitgebrachter Kleidung, Wertgegenständen oder Geld ausgeschlossen. 

Die Inanspruchnahme von Leistungen von Matsya Yoga. und seinen Mitarbeiter*innen erfolgt auf eigene 

Gefahr und eigenes Risiko. Der Verein und seine Mitarbeiter*innen haften nicht für Unfälle bzw. daraus 

resultierende körperliche Schäden von Teilnehmer*innen. Auch für die Folgen unsachgemäß durchgeführter 

Übungen haftet Matsya Yoga und seinen Mitarbeiter*innen nicht. Es wird diesbezüglich auf Punkt 5 verwiesen. 

Die Haftung von Matsya Yoga. und seinen Mitarbeiter*innen für Vermögens- und Sachschäden beschränkt sich 

auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, sofern durch Matsya Yoga und seinen Mitarbeiter*innen keine Schäden 

durch die Verletzung vertraglicher Hauptpflichten verursacht wurden. 

6. Gesundheitszustand der Teilnehmer*innen 

Der/die Teilnehmer*in versichert, nicht an einer ansteckenden Krankheit zu leiden, ebenso, dass dem 

Ausführen der Yogaübungen keine medizinischen Indikationen entgegenstehen. Der Teilnehmer gibt an im 

Kontext von Covid-19, geimpft, getestet oder genesen zu sein. Der/die Teilnehmer*in verpflichtet sich 

Schwangerschaft, chronische oder akute Erkrankung (körperlich oder mental/ psychisch) dem/r Yogalehrer *in 

bzw. dem Betreiber von Matsya Studio umgehend mitzuteilen. 

Die angebotenen Leistungen verstehen sich nicht als Therapie- oder Heilprogramm. Sie ersetzen in keiner 

Weise eine ärztliche Versorgung oder Verordnung von Medikamenten. Die Mitarbeiter*innen von Matsya Yoga 

sind berechtigt, ohne dass dies eine Verpflichtung zur Prüfung oder eine Haftung für die Entscheidung auslösen 

würde, nach eigener Einschätzung des Gesundheitszustandes dem/der Teilnehmer*in die Ausübung von 

Yogaklassen zu verwehren. 



7. Datenschutzbestimmungen 

Daten des/der Teilnehmer*in werden vertraulich behandelt und unterliegen den gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen. Daten werden zum Zweck der Vertragserfüllung sowie eventuell für eigene 

Werbezwecke genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Der/die Teilnehmer*in ist damit einverstanden, dass 

persönliche Daten, die Matsya Yoga und seinen Mitarbeiter*innen zur Verfügung gestellt werden EDV- mäßig 

gespeichert werden und im Rahmen des Vertragszweckes Verwendung finden. 

Bilder und Videos aus Unterricht und Workshops können zur Dokumentation, Veröffentlichung und für 

Werbezwecke, sowie in sozialen Medien (z.B. Facebook, Instagram …) ohne weitere Zustimmung verwendet 

werden, sofern es keinen ausdrücklichen Widerspruch seitens eine/r Teilnehmer*in dagegen gibt. 

8. Gerichtsstand, geltendes Recht 

Es gilt österreichisches materielles Recht unter Ausschluss jedweder Verweisungsnorm. Sofern auf das 

Vertragsverhältnis nicht das KSchG anzuwenden ist, ist der Gerichtsstand Wien und gilt für alle Streitigkeiten 

zwischen Matsya Yoga und seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und den/der Teilnehmer*innen das 

sachlich zuständige Gericht in Wien. 

9. Sonstiges 

Es bestehen keine Nebenabreden zu diesen AGB. Änderungen dieser AGB bedürfen der Schriftform ebenso ein 

Abgeben von Änderungen. Sollte einzelne Klauseln der vorliegenden AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, 

so berührt das nicht die Wirksamkeit der übrigen Klauseln und der Vertrag bleibt im Grundsatz bestehen, 

wobei die unwirksame Klausel durch eine Klausel ersetzt wird, die dem Zweck der unwirksamen Klausel 

wirtschaftlich am nächsten kommt. Das Schriftlichkeitserfordernis wird durch eine Übermittlung als Email 

gewahrt. Sofern der/die Teilnehmer*in eine Emailadresse bekanntgegeben hat, können alle Nachrichten 

zwischen den Vertragsparteien durch Email erfolgen. 

 

Namaste! 

 


